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was Staatsgut oder nicht Staatsgut seyn soll, zum
Grund, denn Arinengut wird als Gemeindegut anges
sehen, und die Obsorge für die Armen bleibt ferner
den Gemeinden überlassen, und doch ist das eine und
und das andere gegen die Prinzipien einer richtigen
Auseinandersetzung des Staats und Privatvermögens,
und der Pflichten der Bürger und der Pflichten des
Staats. Die Armenversorgnng ist eine wesentliche
Pflicht des Staats; ihm liegt es ob, zu sorgen, daß

Müßiggang, Betteln abgeschaft werden: dieß kann

nicht geschehen, wenn das Armenwesen nicht plans
maßig, nicht durch allgemeine Anstalten nach gleichf rs

migeit Prinzipien besorgt wird. In Folge dessen stnd
alle Stiftungen überhaupt wie Armen s, Schulanstals
.ten, die gemeinnützige Objecte betreffen, zu denen
jeder Bürger oder Nichtbürger, schon als Mensch,
in der uemlichen bürgerlichen Gesellschaft
lebend, gleiches Recht hat, als Nationalgut
zu erklären, das aber nur zu diesem Behuf verwendet
werden darf.' Zweitens ist in der Resolution kein Prins
zip oder Modus der Theilung festgesezt; und doch
würde Theilung allein, nemlich bloß dessen, was als
wahres Privateigenthum einer Association von
Bürgern zu Privatzwecken angesehen werden muß,
diesen gehässigen Unterschied von Gemeindsbürgern
zmd Nichtgemeindsbürgern aufheben.

(Der Beschluß folgt

Vollziehttngsdirektorinm.
Das VollffehimgMrektorium der helvetischen

einen und nntheilbaren Republik.

Erwägend, daß der Werth der Piemontessschen
Thaler, in den an die helvetische Republik grenzenden
Departementern der fränkischen Republik durch die
Beschlüsse der Central-Administrationen besagter Des

parlementer, um ein beträchtliches herunter geftzt wors
Den; Erwägend, daß die benannten Thaler in mehrern
(Kantonen Hekvetiens einen ihren innern Werth übers

steigenden Kurs haben;
Um das genaue Verhältniß zwischen dem laufen-

Den Preist dieser Münze und ihrem Gehalte wieder
herzustellen; und in Erwägung der Dringlichkeit dieser

Beschließt provisorisch:

z.) Vom izten Weinmonat nächstkünftig an, sollen
die Piemontessschen Thaler in ganz Helvetien zu

vier Franken zwölf Sols ihren Kurs haben. Die
halben Thaler dann zu zwei Franken sechs Sols.

2) Die Bruchstücke von Thalern unter dem Werthe der

Piemontessschen drei Pfund (Livres) Stücken,
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sollen in Helvetien nicht anders als mit gegenfeis
tiger Einwilligung Kurs haben.

3) Gegenwärtiger Beschluß soll in der ganzen Repubs
lik öffentlich bekannt gemacht, augeschlagen und
die Verwaltmigskammern eingeladen werden, über
dessen Vollziehung zu wachen.
Also beschlossen in Luzern, den zweiten Weinmos

nat, des Jahrs eintausend siebenhundert neunzig und
acht. Anno 1798.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Unterzeichnet: Laharpe.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Sec.
Unterzeichnet: Mousson.

Zu drucken und zu publizieren anbefohlen,
Der Minister der Justiz und Polizei,

Fr. Bern. Meyer.

Kleine Schriften.
2y. Ueber das Munizipalwesen der Stadt

Kürich, von H. Heidegger. 8. Zürich, b.
Geßner. 1798. S. 16.

zo. Ueber das Eigenthum der Munizipalis
tat Zürich, v on H. Heid egg er. 8. Zürich
b. Geßner. 1798. 5 1)2 Bogen.

Die erste, schon vor einigen Monaten erschienene
Schrift enthalt Vorschlage, wie die Verwaltung ver
Zürcher Munizipalirätsrechte und Güter könnte enge«
richtet werden; der Verfasser meinte, auch die Armen«
guter seyen und binden MunHipaletgenthum, und der
Verwaltung der MuniZipalitat überlassen; der Justiz«
und Polizeiminister werde nur für das allgemeine svr-
gen, und solche Gesetze geben, daß im allgemeinen
Armenanstaltcn getroffen werden, daß »lan in allen
Kantonen die Leute zur Arbeit anhalte, das B.tt >'n

abgeschaft, und dieser Sachen wegen gute Polizei in
ganz Helvetic'» sey.

Die 2te Schrift enthält eine Geschichte der höchst
unnützen Streitigkeiten, welche die Verwaltungskams
mer des Kantons und die Munizipalitat der Stadt
Zürich, über das, was Stadtgut oder aber Staatsgut
(denn daß irgendwo jemand von Canto nsgrw ges
sprechen haben soll, kömmt uns beinahe unglaublich
sori sey, mit einander geführt haben. Die Herzäh«
lung des von der Munizipalität angesprochnen Stadt«
gutes, die historische Darstellung der Entstehung dies
scr Güter und die Entwiklung ihrer Rechtstitek geben
der Schrift vieles Interesse.
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